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Batteriespeicher gelten als unverzichtbare 
Bausteine der Energiewende, da sie über-
schüssige Energie speichern und bedarfs-
gerecht ins Netz zurückspeisen können. 
Außerdem tragen sie bei einer netzdien-
lichen Betriebsweise zu einer Reduzie-
rung der erforderlichen Netzausbau-maß-

nahmen in den vorgelagerten Netzebenen 
bei und führen damit zu geringeren Ge-
samtkosten. Es überrascht daher nicht, 
dass die Nachfrage nach Batteriespei-
chern in Deutschland seit einiger Zeit 
steigt.

Allerdings stellen sich in diesem Zusam-
menhang regulatorische Fragen, die zu 
Rechtsunsicherheit bei den Marktteilneh-
mern führen und das Potenzial haben, den 
Zubau von Batteriespeichern zu hemmen. 
Eine der wesentlichen Fragen ist die nach 
der Zulässigkeit von Baukostenzuschüs-
sen (BKZ) respektive der korrekten Er-
mittlungsmethode.

Viel diskutierte Entscheidung

In aller Munde ist die hierzu jüngst er-
gangene Entscheidung des Bundesge-
richtshofs (BGH). Unter dem Begriff BKZ 
werden einmalige Zahlungen für den Aus-
bau des vorgelagerten Netzes bei Herstel-
lung oder Verstärkung eines Netzan-
schlusses verstanden. Der BKZ ist grund-
sätzlich vom Anschlussnehmer als Betrei-
ber einer Verbrauchseinrichtung an den 
Netzbetreiber zu entrichten. Gesetzlich 
vorgesehen ist die Erhebung von BKZ in 
§ 11 NAV (Niederspannungsanschluss-
verordnung) und damit für Anschlüsse in 
der Niederspannung. Es besteht Einigkeit 

darüber, dass Baukostenzuschüsse auch 
beim Netzanschluss in höheren Span-
nungsebenen erhoben werden dürfen; die 
Bundesnetzagentur (BNetzA) und die 
Rechtsprechung bewerten insoweit die 
gelebte Praxis grundsätzlich als zulässig.

Allerdings müssen sich die Netzbetrei-
ber hierbei an den Vorgaben von 
§ 17 Abs. 1 EnWG orientieren, der eine 
Pflicht der Netzbetreiber zum Netzan-
schluss normiert. Die Berechnung der 
Höhe des jeweiligen BKZ orientiert sich an 
dem sogenannten Leistungspreismodell, 
das die BNetzA in ihrem Positionspapier 

„zur Erhebung von Baukostenzuschüssen 
(BKZ) für Netzanschlüsse im Bereich von 
Netzebenen oberhalb der Niederspannung“ 
im Jahr 2009 eingeführt hat und in ihrem 
neuen Positionspapier vom Novem-
ber 2024 aufrechterhält.

Großes Aufsehen in der Branche

Die Entscheidung des BGH in der Sache 
hat für großes Aufsehen in der Branche 
gesorgt. Danach dürfen Netzbetreiber 
BKZ für den Netzanschluss von Batterie-
speichern im Leistungspreismodell erhe-
ben (BGH, Beschl. v. 15.  Juli  2025 – 
EnVR 1/24). Der BGH stuft dies als nicht 
diskriminierend im Sinne des 
§ 17 Abs. 1 EnWG und damit als grund-
sätzlich zulässig ein. Damit hat er eine für 
Projektentwickler von Batteriespeicher-
projekten und Investoren wesentliche 
Frage final zu ihrem Nachteil entschieden.

Die Vorgängerinstanz in Düsseldorf 
hatte im Dezember 2023 abweichend ent-
schieden, dass die Erhebung von Baukos-
tenzuschüssen für Batteriespeicher 
grundsätzlich zulässig ist, die Anwendung 
des Leistungspreismodells jedoch eine 
Gleichstellung rein netzgekoppelter Spei-
cher mit gewöhnlichen Letztverbrauchern 
und damit eine diskriminierende Gleich-
behandlung und einen Verstoß gegen 
§ 17 EnWG darstelle (OLG Düsseldorf, 
Beschl. V. 20. Dezember 2023 – VI-3 Kart 
183/23). Diesen Teilerfolg für die Spei-
cherbranche hat der BGH nun kassiert.

Während das OLG Düsseldorf die netz-
wirtschaftliche Doppelfunktion von Bat-
teriespeichern hervorhob, werden sie 
weiterhin, wie klassische Letztverbrau-
cher behandelt. Nach dem nunmehr auch 
auf Batteriespeicher anwendbaren Leis-

tungspreismodell wird die Anschlussleis-
tung mit einem Leistungspreis über fünf 
Jahre multipliziert, der von verschiedenen 
Faktoren wie der höheren oder niedrige-
ren Netzebene, den regionalen Unter-
schieden im Hinblick auf die Netzbelas-
tung und der Standortabhängigkeit beein-
flusst werden kann. Ferner ist der Netzan-
schluss wie bei anderen Letztverbrau-
chern entsprechend der angefragten 
Entnahmekapazität zu dimensionieren; 
die Einspeisefunktion hat darauf keinen 
Einfluss.

Keine BKZ für Großbatteriespeicher?

Baukostenzuschüsse können gerade bei 
Großbatteriespeichern einen erheblichen 
Teil der Investitionskosten darstellen. 
Umso interessanter ist die Frage, ob für 
Batteriespeicher mit einer Nennleistung 
ab 100 MW, die in Spannungsebenen von 
mindestens 110  kV an das Netz ange-
schlossen werden, BKZ nach 
§ 8 Abs. 3 KraftNAV (Kraftwerksnetz-
anschlussverordnung) entfallen. Derar-

tige Großspeicher waren nicht Gegen-
stand des BGH-Verfahrens. Die Praxis der 
Netzbetreiber zur Anwendbarkeit der 
KraftNAV auf diese Speicher ist nicht ein-
heitlich und auch die BNetzA hat sich bis-
her nicht klar positioniert. Dabei sprechen 
die besseren Gründe dafür, Großbatterie-
speicher, die die vorgenannten Kriterien 
erfüllen, als Erzeugungsanlagen im Sinne 
des KraftNAV anzusehen mit der Folge, 
dass BKZ für deren Netzanschluss (teil-
weise) entfallen.

Der BGH hat in einem anderen Zusam-
menhang entschieden, dass Stromspei-
cher (im konkreten Fall ein 5 MW Batte-
riespeicher), die dem Netz Strom entneh-
men, zur Speicherung in eine andere 
Energieform umwandeln und sie später 
wieder in elektrische Energie rückum-
wandeln und in das Netz einspeisen, Er-
zeugungsanlagen sind (BGH, Beschl. v. 26. 
November 2024 – EnVR 17/22). Diese 
Rechtsansicht des BGH verdient uneinge-
schränkte Zustimmung. Selbst wenn man 
derartige Großbatteriespeicher mit der 
vorzugswürdigen Rechtsansicht als Erzeu-
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gungsanlage im Sinne des KraftNAV ein-
ordnet, ist jedoch unklar, welche Reich-
weite § 8 Abs. 3 KraftNAV und damit die 
Befreiung von Baukostenzuschüssen hat; 
in Betracht kommt eine vollständige oder 
eine nur teilweise Befreiung.

Eine Reihe ungeklärter Fragen

Es stellen sich eine Reihe ungeklärter 
Fragen im Zusammenhang mit BKZ und 
Batteriespeichern. Angesichts der enor-
men wirtschaftlichen Bedeutung für die 
Umsetzbarkeit solcher Projekte ist eine 
Klärung dringend erforderlich, um die be-
nötigte Rechtssicherheit für die Branche 
zu schaffen. Bis dahin bleibt den Beteilig-
ten nur, die erheblichen Rechtsunsicher-
heiten bei der Projektierung zu berück-
sichtigen. Abzuwarten bleibt zudem, ob 
und in welchem Umfang die Branche von 
dem relativ neuen Instrument der flexib-
len Netzanschlussvereinbarungen Ge-
brauch machen wird, um den Netzan-
schluss von Speicherprojekten zu be-
schleunigen und BKZ zu reduzieren.

Rechtsunsicherheit bei BKZ und Batteriespeichern
Angesichts der enromen wirtschaftlichen Bedeutung für die Umsetzbarkeit solcher Projekte ist eine Klärung dringend geboten

Klimawandel bedeutet immer komplexere 
Daten, und immer schwerer vorherseh-
bare Entwicklungen. Hier setzt künstliche 
Intelligenz (KI) an. Ihre besondere Stärke 
liegt darin, enorme Datenmengen in kür-
zester Zeit auszuwerten und miteinander 
zu verknüpfen. So entstehen Modelle, die 

deutlich präziser und flexibler sind als 
klassische Methoden und helfen, Risiken 
und Chancen klarer zu erkennen. Für 
Unternehmen, Investoren und politische 
Entscheidungsträger eröffnet das neue 
Wege, Ressourcen effizienter einzusetzen 
und innovative Lösungen für Anpassung 
und Resilienz zu entwickeln.

Die transformative Kraft von KI zeigt 
sich bereits heute in unterschiedlichen 
Bereichen. In Energiesystemen trägt sie 
dazu bei, die Einspeisung erneuerbarer 
Energien besser vorherzusagen und Mik-
ronetze effizienter zu steuern. So wird 
Verschwendung reduziert, und die Integ-
ration von Wind- und Solarenergie ge-
lingt zuverlässiger. Im Transportsektor 
wiederum optimiert KI die Verkehrs-
ströme, hilft bei der Routenplanung, er-
leichtert die Logistik und unterstützt die 
Integration von Elektrofahrzeugen in be-
stehende Systeme.

Dazu kommen digitale Hilfsmittel wie 
RETScreen, ein Werkzeug, das Unterneh-

men und Organisationen bei der Planung, 
Bewertung und Überwachung von Projek-
ten im Bereich erneuerbare Energien un-
terstützt. Es verbindet technische Daten 
mit wirtschaftlichen Analysen und macht 
so nachhaltige Projekte planbarer.

Netzwerke wie Swiss Sustainable Fi-
nance wiederum sorgen dafür, dass Prak-
tiker Zugang zu Ressourcen, Expertise 
und Kontakten erhalten, die den Weg zu 
mehr Nachhaltigkeit ebnen. Das Ergebnis: 
KI und digitale Tools beschleunigen die 
Dekarbonisierung ganzer Wirtschafts-
zweige, nicht nur theoretisch, sondern 
ganz praktisch.

 Daten neu gedacht

Neben der Reduktion von Emissionen 
rückt zunehmend die Anpassung an be-
reits bestehende Risiken in den Vorder-
grund. Hitzewellen, Dürren, Über-
schwemmungen und Stürme treten häu-
figer und intensiver auf. Klassische Risiko-
modelle stoßen hier an ihre Grenzen. Sie 
basieren meist auf der Annahme, dass die 
Zukunft sich aus der Vergangenheit ab-
leiten lässt, doch gerade die aktuellen 
Extremereignisse widerlegen diese Logik.

Hinzu kommt: Selbst mit modernster 
Technik wächst unser Bestand an globalen 
Klimadaten nur langsam. Damit hinken 
traditionelle Prognosen den realen Ent-

wicklungen hinterher. KI dagegen inte-
griert Satellitenbilder, Sensordaten und 
Feldbeobachtungen. So entstehen synthe-
tische Datensätze, die detaillierter und 
lokaler sind als klassische Modelle. Sie 
füllen Lücken, machen Simulationen ro-
buster und erlauben präzisere Vorhersa-
gen zu Extremwetterereignissen.

Beispiele aus der Praxis

Wie diese Technologien bereits konkret 
wirken, zeigen Unternehmen wie Reask. 
Der Anbieter für Risikoanalysen nutzt 
hochentwickelte Klimaphysik, um extrem 
detaillierte Datensätze zu tropischen Wir-
belstürmen zu erzeugen. Gerade in Regio-
nen, in denen verlässliche Daten kaum 
vorhanden sind, schaffen diese Modelle 
die Grundlage, Risiken besser zu messen 
und zu managen. Versicherer, Rückversi-
cherer, Assetmanager und staatliche Stel-
len können auf dieser Basis Risiken realis-
tischer kalkulieren, Policen präziser be-
preisen und die Widerstandsfähigkeit 
gegenüber Extremwetter stärken.

Auch Previsico zeigt, was möglich ist. 
Das Unternehmen erstellt KI-gestützte 
Hochwasserprognosen nahezu in Echtzeit 
– bis zu 48 Stunden im Voraus und auf der 
Ebene einzelner Gebäude. Dafür werden 
Live-Daten aus Sensoren, Satellitenbil-
dern und Wettermodellen kombiniert. Die 
Vorhersagen sind so präzise, dass Versi-
cherungen, Versorger und öffentliche Ein-
richtungen frühzeitig reagieren und Schä-
den mindern können. Angesichts der stei-
genden globalen Hochwasserschäden, 
adressiert die Plattform von Previsico den 
wachsenden Bedarf an zuverlässigen, ska-
lierbaren und fortschrittlichen Lösungen.

So viel Potenzial die Technologie hat, 
ihre Schattenseiten sind nicht zu überse-
hen. Das Training und der Betrieb von KI-
Systemen verbrauchen enorme Mengen 
Energie. Werden Rechenzentren nicht mit 
erneuerbarer Energie betrieben, drohen 
zusätzliche Emissionen, die den positiven 

Effekt schmälern. Hinzu kommen hoher 
Wasserverbrauch zur Kühlung und Abhän-
gigkeiten von mineralischen Rohstoffen, 
deren Abbau oft ökologische Schäden ver-
ursacht.

Auch sozial gibt es Risiken. Länder mit 
starker digitaler Infrastruktur profitieren 
überproportional, während ärmere Län-
der zurückfallen könnten. Die Gefahr: 
Gerade jene Regionen, die am stärksten 
unter dem Klimawandel leiden, werden 
von den Lösungen ausgeschlossen.

Damit KI ihr volles Potenzial entfalten 
kann, müssen diese Herausforderungen 
aktiv adressiert werden. Das heißt: Ent-
wicklung und Betrieb von KI-Systemen 
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müssen so gestaltet werden, dass ihr öko-
logischer Fußabdruck minimiert wird. Zu-
gleich braucht es Investitionen in digitale 
Infrastruktur und Kapazitäten in Schwel-
len- und Entwicklungsländern, um den 
Zugang zu diesen Technologien breiter zu 
ermöglichen.

Nur unter diesen Bedingungen wird KI 
zu einem Werkzeug, das nicht nur Innova-
tion und Anpassung fördert, sondern auch 
inklusive, globale Lösungen ermöglicht. 
Dann entstehen Chancen für nachhaltige 
Investoren, und KI wird zu einem Hebel, 
der nicht nur die Widerstandsfähigkeit 
einzelner Akteure stärkt, sondern die Re-
silienz ganzer Volkswirtschaften.

KI und die Zukunft der Klimarisikobewertung
Künstliche Intelligenz eröffnet neue Möglichkeiten, Ressourcen gezielt einzusetzen und Klimarisiken realistisch einzuschätzen
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Klimawandel bedeu-
tet immer komplexere 
Daten, und immer 
schwerer vorhersehba-
re Entwicklungen. 
Hier setzt künstliche 
Intelligenz (KI) an.
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